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21. Gesetz vom 11. Dezember 1997, mit dem das Tiroler Raum-
ordnungsgesetz 1997 geändert wird (2. Raumordnungs-
gesetz-Novelle)

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I
Das Tiroler Raumordnungsgesetz 1997,

LGBl. Nr. 10, in der Fassung des Gesetzes
LGBl. Nr. 28/1997 wird wie folgt geändert:

1. Die §§ 8, 9 und 13 werden aufgehoben.
2. Im Abs. 1 des § 11 wird der zweite Satz

aufgehoben.
3. Im Abs. 2 des § 11 werden im ersten Satz

das Zitat „oder § 8 Abs. 3 lit. a oder b“ und der
vierte Satz aufgehoben.

4. Im Abs. 3 des § 12 wird das Zitat „§ 11
Abs. 1 vierter Satz“ durch das Zitat „§ 11 Abs. 1
dritter Satz“ ersetzt.

5. § 15 Abs. 4 dritter Satz, § 16a Abs. 4 und 5,
§ 54 Abs. 2 dritter Satz, § 55 Abs. 4 zweiter Satz,
§ 70 Abs. 2 zweiter Satz, § 84 Abs. 6 zweiter
Satz, § 110 Abs. 6 vierter Satz, § 111 Abs. 3
fünfter Satz und § 115 Abs. 4 dritter Satz wer-
den aufgehoben.

6. Im Abs. 2 des § 27 haben die lit. b und c
zu lauten:

„b) die Sicherung ausreichender Flächen zur
Befriedigung des Wohnbedarfes der Bevölke-
rung und für die Erhaltung und Weiterentwick-
lung der Wirtschaft;

c) die weitestmögliche Vermeidung von Nut-
zungskonflikten und wechselseitigen Beein-
trächtigungen beim Zusammentreffen ver-
schiedener Widmungen;“

7. Im § 28 wird folgende Bestimmung als
Abs. 4 angefügt:

„(4) Die Landesregierung hat durch Verord-
nung nähere Bestimmungen über den Umfang
der Bestandsaufnahme zu erlassen.“

8. § 29 hat zu lauten:

„§ 29
Planungsinstrumente

(1) Jede Gemeinde hat durch Verordnung ein
örtliches Raumordnungskonzept, einen Flä-
chenwidmungsplan, allgemeine Bebauungs-
pläne und ergänzende Bebauungspläne zu er-
lassen. Die Stadt Innsbruck kann das örtliche
Raumordnungskonzept auch in Form von Teil-
konzepten für einzelne Katastralgemeinden
und den Flächenwidmungsplan in Form von
Teilplänen für größere funktional zusammen-
hängende Gebiete erlassen.

(2) Das örtliche Raumordnungskonzept be-
steht aus Karten und Plänen samt Planzeichen-
erläuterung und aus ergänzenden textlichen
Festlegungen. Der Flächenwidmungsplan und
die Bebauungspläne bestehen aus Plänen samt
Planzeichenerläuterung und aus ergänzenden
textlichen Festlegungen. Dem Flächenwid-
mungsplan und den Bebauungsplänen ist eine
Blattschnittübersicht anzuschließen. Dieser
kommt keine verbindliche Wirkung zu.

(3) Die Erstellung der örtlichen Raumord-
nungskonzepte, der Flächenwidmungspläne
und der Bebauungspläne kann in zeichnerischer
(analoger) oder in digitaler Form erfolgen. So-
weit für das jeweilige Planungsgebiet die digi-
tale Katastralmappe der Vermessungsämter
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vorliegt, sind diese Planungsinstrumente digi-
tal zu erstellen.

(4) Die Landesregierung hat durch Verord-
nung nähere Bestimmungen über die Erstel-
lung, die Form und den Maßstab der örtli-
chen Raumordnungskonzepte, der Flächenwid-
mungspläne und der Bebauungspläne zu erlas-
sen. Dabei sind insbesondere die zu verwen-
denden Karten und Pläne und die darin zu ver-
wendenden Planzeichen zu regeln.

(5) Für die Ausarbeitung des örtlichen Raum-
ordnungskonzeptes, des Flächenwidmungspla-
nes und der Bebauungspläne dürfen nur heran-
gezogen werden:

a) staatlich befugte und beeidete Ziviltech-
niker und Technische Büros im Rahmen ihrer
jeweiligen Befugnis;

b) Bedienstete von Gemeinden, die eine den
nach lit. a Befugten vergleichbare fachliche
Qualifikation aufweisen, im Rahmen ihrer
dienstlichen Tätigkeit.“

9. Im Abs. 1 des § 31 wird in der lit. a das
Zitat „§ 41 Abs. 2 und 3“ durch das Zitat „§ 41
Abs. 2 und § 42“ ersetzt.

10. Im Abs. 2 des § 37 werden der zweite und
der dritte Satz aufgehoben.

11. Im § 38 Abs. 4, § 39 Abs. 5 und § 40 Abs. 8
werden jeweils die Worte „Nebenanlagen zu
Gebäuden“ durch das Wort „Nebenanlagen“ er-
setzt. Im § 55 Abs. 4 und § 115  Abs. 1 zweiter
Satz, 2 und 3 werden jeweils die Worte „Ne-
bengebäuden zu bestehenden Gebäuden“ durch
das Wort „Nebengebäuden“ ersetzt.

12. Im § 39 wird folgende Bestimmung als
Abs. 4 eingefügt:

„(4) Bestehen auf Grundflächen im Gewerbe-
und Industriegebiet rechtmäßig bereits Wohn-
gebäude, die nicht unter Abs. 1 lit. c fallen, so
sind auch Bauvorhaben, durch die die Wohn-
nutzfläche des betreffenden Gebäudes höchstens
geringfügig vergrößert wird, zulässig.“

13. Der bisherige Abs. 4 des § 39 erhält die
Absatzbezeichnung „(5)“.

14. § 41 hat zu lauten:

„§ 41
Freiland

(1) Als Freiland gelten alle Grundflächen des
Gemeindegebietes, die nicht als Bauland, Son-
derflächen oder Vorbehaltsflächen gewidmet
sind und die nicht Verkehrsflächen nach § 54
Abs. 3 erster Satz sind.

(2) Im Freiland dürfen nur ortsübliche Stä-
del in Holzbauweise, die landwirtschaftlichen
Zwecken dienen, Bienenhäuser in Holzbau-
weise mit höchstens 20 m² Nutzfläche sowie

Nebengebäude und Nebenanlagen errichtet
werden.“

15. Im Abs. 3 des § 42 wird nach dem ersten
Satz folgender Satz eingefügt:

„Um die Erteilung der Baubewilligung ist bei
sonstigem Verlust dieses Rechtes innerhalb von
fünf Jahren nach der Vollendung des Abbruchs
bzw. der Zerstörung des betreffenden Gebäudes
anzusuchen.“

16. Im Abs. 1 des § 43 wird in der lit. a die
Wortfolge „Bienenhäuser mit mehr als 10 m²
Nutzfläche oder in Massivbauweise“ durch die
Wortfolge „Bienenhäuser mit mehr als 20 m²
Nutzfläche oder in Massivbauweise“ ersetzt.

17. § 48 hat zu lauten:

„§ 48
Sonderflächen für

Beherbergungsgroßbetriebe
(1) Beherbergungsgroßbetriebe im Sinne die-

ses Gesetzes sind Gastgewerbebetriebe zur Be-
herbergung von Gästen mit mehr als 150 Betten
oder mehr als 75 Räumen zur Beherbergung von
Gästen. Betten und Räume zur Beherbergung
von Gästen in mehreren Gebäuden sind zusam-
menzuzählen, wenn die Gebäude in einem räum-
lichen Naheverhältnis stehen und im Hinblick
auf ihre einheitliche Gesamtplanung oder ihre
Zugehörigkeit zum selben Betrieb eine Einheit
bilden.

(2) Die Schaffung von Beherbergungsgroß-
betrieben ist nur auf Grundflächen, die als Son-
derflächen für Beherbergungsgroßbetriebe ge-
widmet sind, zulässig.

(3) Bei der Widmung von Sonderflächen für
Beherbergungsgroßbetriebe ist die zulässige
Höchstzahl an Betten und Räumen zur Beher-
bergung von Gästen festzulegen. Dabei ist un-
beschadet der Aufgaben und Ziele der örtlichen
Raumordnung insbesondere auf

a) den Stand der touristischen Entwicklung
und die bestehenden touristischen Strukturen,

b) die Eingliederung der betreffenden Be-
triebe in die Siedlungsstruktur,

c) die Vermeidung von unzumutbaren schäd-
lichen Auswirkungen des Verkehrs,

d) den Schutz des Orts-, Straßen- und Land-
schaftsbildes
Bedacht zu nehmen.

(4) Im Falle des Abbruchs oder der sonstigen
Zerstörung eines auf Grund einer rechtskräfti-
gen Baubewilligung außerhalb einer Sonder-
fläche für Beherbergungsgroßbetriebe beste-
henden Gebäudes oder Gebäudeteiles, das (der)
nach den raumordnungsrechtlichen Vorschriften
rechtmäßig als Beherbergungsgroßbetrieb ver-
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wendet worden ist, darf – soweit dies baurecht-
lich sonst zulässig ist – statt dessen ein Neubau
mit demselben Verwendungszweck und höch-
stens derselben Zahl an Betten und Räumen zur
Beherbergung von Gästen geschaffen werden.“

18. Im Abs. 2 des § 49 wird folgender Satz
angefügt:

„Enthält das Raumordnungsprogramm für
Einkaufszentren Festlegungen nach § 10 Abs. 5
vierter Satz, so sind weiters entsprechende Fest-
legungen über die Anordnung und Gestaltung
der Abstellmöglichkeiten für die Kraftfahr-
zeuge der Kunden, der Beschäftigten und der
Lieferanten zu treffen.“

19. Der Abs. 1 des § 50 hat zu lauten:
„(1) Die Errichtung von Sportanlagen ist

außerhalb des Baulandes nur auf entsprechend
gewidmeten Sonderflächen zulässig. Dies gilt
nicht für Klettersteige, Schipisten, Loipen und
Naturrodelbahnen.“

20. Im Abs. 1 des § 51 wird folgender Satz
angefügt:

„Dies gilt nicht für die seitliche Entnahme
mineralischer Rohstoffe im Zuge von Straßen-
und Wegebauten, für Schotterentnahmen aus
Gewässern und für wildbachtechnisch notwen-
dige Geschieberäumungen.“

21. Der Abs. 1 des § 55 hat zu lauten:
„(1) In den allgemeinen und ergänzenden Be-

bauungsplänen sind unter Berücksichtigung der
Ziele der örtlichen Raumordnung, des örtlichen
Raumordnungskonzeptes, des Flächenwid-
mungsplanes und der Ergebnisse der Bestands-
aufnahme die Art der verkehrsmäßigen Er-
schließung und der Bebauung des Baulandes
sowie jener Sonderflächen und Vorbehalts-
flächen, bei denen dies im Hinblick auf den be-
sonderen Verwendungszweck im Interesse
einer geordneten baulichen Entwicklung erfor-
derlich ist, festzulegen. Die allgemeinen Be-
bauungspläne sind möglichst für größere funk-
tional zusammenhängende Gebiete, die ergän-
zenden Bebauungspläne möglichst für funktio-
nal zusammenhängende Gebiete, zu erlassen.“

22. Im Abs. 2 des § 55 wird der zweite Satz
aufgehoben.

23. Der Abs. 5 des § 55 wird aufgehoben.
24. Im Abs. 2 des § 56 hat der dritte Satz zu

lauten:
„In den ergänzenden Bebauungsplänen kann

auch festgelegt werden, daß statt der Mindest-
abstände nach § 6 Abs. 1 lit. b der Tiroler Bau-
ordnung 1998 jene nach § 6 Abs. 1 lit. a der
Tiroler Bauordnung 1998 einzuhalten sind.“

25. Im § 61 wird folgende Bestimmung als
Abs. 6 angefügt:

„(6) Vollgeschoße sind Geschoße, die zur
Gänze über dem anschließenden Geländeniveau
liegen oder deren Deckenoberkante zumindest
an einer Seite zum überwiegenden Teil mehr als
2 m über dem anschließenden Geländeniveau
liegt und die wenigstens über der Hälfte ihrer
Grundfläche eine lichte Höhe von mindestens
2,30 m aufweisen. Geschoße, in denen ausge-
baute oder nicht ausgebaute Räume liegen, die
das Dach berühren (Dachgeschoße), gelten auch
dann als Vollgeschoße, wenn über mehr als der
Hälfte der Grundfläche eines solchen Gescho-
ßes der Senkrechtabstand vom Fußboden zur
Dachhaut mehr als 2,70 m beträgt. Wurde die
Höhenlage des Geländes durch die Bauführung
oder im Hinblick auf eine beabsichtigte Bau-
führung verändert, so ist von der Höhenlage vor
dieser Veränderung auszugehen.“

26. § 63 wird aufgehoben.

27. Die Überschrift des § 65 hat zu lauten:
„Verfahren zur Erlassung 

und Fortschreibung des örtlichen Raum-
ordnungskonzeptes und zur Erlassung 

des Flächenwidmungsplanes“

28. Im Abs. 1 des § 65 haben der erste und
der zweite Satz zu lauten:

„Der Entwurf des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes oder über die Fortschreibung des ört-
lichen Raumordnungskonzeptes und der Ent-
wurf des Flächenwidmungsplanes sind auf
Grund eines Beschlusses des Gemeinderates
zur allgemeinen Einsicht im Gemeindeamt
während vier Wochen aufzulegen. In Gemein-
den mit mehr als 5000 Einwohnern nach dem
zuletzt kundgemachten endgültigen Ergebnis
der Volkszählung hat der Auflegung überdies
eine Verlautbarung in einem täglich landesweit
erscheinenden periodischen Druckwerk voraus-
zugehen.“

29. Im Abs. 1 des § 65 wird im vierten Satz
das Wort „Verlautbarungen“ durch das Wort
„Verlautbarung“ ersetzt.

30. Im Abs. 2 des § 65 hat der erste Satz zu
lauten:

„Im Verfahren zur Erlassung des Flächen-
widmungsplanes sind die Eigentümer der vom
Entwurf umfaßten Grundstücke von der Aufle-
gung nach Abs. 1 schriftlich zu verständigen.“

31. Im Abs. 4 des § 65 hat der erste Satz zu
lauten:

„Wird der Entwurf nach seiner Auflegung
geändert, so ist dieser neuerlich entsprechend
den Abs. 1, 2 und 3 aufzulegen.“

32. Der Abs. 6 des § 65 wird aufgehoben.
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33. § 66 hat zu lauten:

„§ 66
Verfahren zur Erlassung 

von Bebauungsplänen
(1) Der Entwurf eines Bebauungsplanes ist

auf Grund eines Beschlusses des Gemeindera-
tes zur allgemeinen Einsicht im Gemeindeamt
während vier Wochen aufzulegen. Die Aufle-
gung ist durch Anschlag an der Amtstafel der
Gemeinde während der gesamten Auflegungs-
frist kundzumachen. Die Kundmachung hat die
Auflegungsfrist und den Hinweis zu enthalten,
daß Personen, die in der Gemeinde ihren Haupt-
wohnsitz haben, und Rechtsträgern, die in der
Gemeinde eine Liegenschaft oder einen Betrieb
besitzen, das Recht zusteht, bis spätestens eine
Woche nach dem Ablauf der Auflegungsfrist
eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf
abzugeben. Für die Verständigung der Eigen-
tümer der vom Entwurf umfaßten Grundstücke
gilt § 65 Abs. 2 sinngemäß.

(2) Der Gemeinderat kann außer im Falle des
Abs. 5 gleichzeitig mit der Beschlußfassung
über die Auflegung des Entwurfes nach Abs. 1
erster Satz den Beschluß über die Erlassung des
Bebauungsplanes fassen. Dieser Beschluß wird
jedoch nur rechtswirksam, wenn innerhalb der
Auflegungsfrist keine Stellungnahme zum Ent-
wurf von einer hiezu berechtigten Person oder
Stelle abgegeben wird.

(3) Wird der Entwurf nach seiner Auflegung
geändert, so ist dieser neuerlich entsprechend
dem Abs. 1 aufzulegen. Dabei kann die Auf-
legungsfrist auf zwei Wochen herabgesetzt
werden.

(4) Der Bürgermeister hat nach dem Ab-
schluß des Verfahrens nach den Abs. 1, 2 und 3
den Entwurf zusammen mit den eingelangten
Stellungnahmen und den maßgebenden Ent-
scheidungsgrundlagen dem Gemeinderat zur
Beschlußfassung vorzulegen.

(5) Der Entwurf eines allgemeinen Bebau-
ungsplanes oder eines Bebauungsplanes nach
§ 56 Abs. 3 kann gleichzeitig mit dem Entwurf
des Flächenwidmungsplanes aufgelegt werden.
Dem Gemeinderat können weiters beide Ent-
würfe gleichzeitig zur Beschlußfassung vorge-
legt werden. Erfolgt die Beschlußfassung über
beide Entwürfe gleichzeitig, so steht der Be-
schluß über die Erlassung des Bebauungspla-
nes unter der aufschiebenden Bedingung, daß
dem Flächenwidmungsplan die nach § 67
Abs. 1 erforderliche aufsichtsbehördliche Ge-
nehmigung erteilt wird.“

34. Der Abs. 1 des § 67 hat zu lauten:

„(1) Das örtliche Raumordnungskonzept, die
Fortschreibung des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes und der Flächenwidmungsplan sind
nach der Beschlußfassung des Gemeinderates
unter Anschluß der im Verfahren eingelangten
Stellungnahmen, der maßgebenden Entschei-
dungsgrundlagen und der Niederschrift über die
Beschlußfassung in dreifacher Ausfertigung der
Landesregierung zur aufsichtsbehördlichen Ge-
nehmigung vorzulegen. Im Falle der Erstellung
des betreffenden Planungsinstrumentes in zeich-
nerischer Form sind den Unterlagen weiters
Mutterpausen der verwendeten Zeichenträger
anzuschließen. Im Falle der Erstellung des be-
treffenden Planungsinstrumentes in digitaler
Form ist den Unterlagen statt dessen ein Daten-
träger mit den entsprechenden Inhalten an-
zuschließen. Erfolgt die Vorlage nicht vollstän-
dig, so hat die Landesregierung die Gemeinde
unter Setzung einer angemessenen Nachfrist
aufzufordern, die fehlenden Unterlagen nach-
zureichen.“

35. Die Abs. 4 bis 6 und 8 des § 67 werden
aufgehoben. Der bisherige Abs. 7 des § 67 er-
hält die Absatzbezeichnung „(4)“.

36. Der neue Abs. 4 des § 67 hat zu lauten:
„(4) Die Entscheidung der Landesregierung

über die Erteilung oder Versagung der aufsichts-
behördlichen Genehmigung hat mit schriftli-
chem Bescheid zu erfolgen. Der Genehmi-
gungsbescheid ist der Gemeinde unter Anschluß
einer mit dem Genehmigungsvermerk versehe-
nen Ausfertigung des örtlichen Raumordnungs-
konzeptes bzw. des Flächenwidmungsplanes
zuzustellen.“

37. Im § 67 wird folgende Bestimmung als
Abs. 5 angefügt:

„(5) Der Bescheid, mit dem die aufsichts-
behördliche Genehmigung erteilt wird, kann
auch am örtlichen Raumordnungskonzept bzw.
am Flächenwidmungsplan in Form einer Stam-
piglie angebracht werden. Die Stampiglie muß
den Spruch enthalten und den Erfordernissen
nach § 18 Abs. 4 erster und zweiter Satz des
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes
1991 entsprechen.“

38. Der Abs. 1 des § 68 hat zu lauten:
„(1) Der Beschluß des Gemeinderates über

die Erlassung oder Fortschreibung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes bzw. über die Erlas-
sung des Flächenwidmungsplanes ist innerhalb
von zwei Wochen nach Vorliegen der aufsichts-
behördlichen Genehmigung durch öffentlichen
Anschlag während zweier Wochen kundzuma-
chen. Der Beschluß des Gemeinderates über die
Erlassung eines Bebauungsplanes ist innerhalb
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von zwei Wochen nach der Beschlußfassung,
im Falle des § 66 Abs. 5 dritter Satz innerhalb
von zwei Wochen nach Vorliegen der aufsichts-
behördlichen Genehmigung des Flächenwid-
mungsplanes, durch öffentlichen Anschlag
während zweier Wochen kundzumachen. Das
örtliche Raumordnungskonzept, der Flächen-
widmungsplan und die Bebauungspläne treten
mit dem Ablauf der Kundmachungsfrist in
Kraft.“

39. Im § 68 wird folgende Bestimmung als
Abs. 4 angefügt:

„(4) Die Bebauungspläne sind nach ihrem In-
krafttreten unverzüglich der Landesregierung
mitzuteilen.“

40. Im § 69 erhält die bisherige Bestimmung
die Absatzbezeichnung „(1)“. Weiters wird
nach der lit. c der Strichpunkt durch einen Punkt
ersetzt und die lit. d aufgehoben.

41. Im § 69 werden folgende Bestimmungen
als Abs. 2 und 3 angefügt:

„(2) Die Auflegung der Entwürfe über die
Änderung des örtlichen Raumordnungskon-
zeptes und des Flächenwidmungsplanes kann
gleichzeitig erfolgen. Dem Gemeinderat kön-
nen weiters beide Entwürfe gleichzeitig zur Be-
schlußfassung vorgelegt werden. In diesem Fall
kann die aufsichtsbehördliche Genehmigung
für beide Verordnungen in einem erteilt werden.
Anderenfalls darf die Änderung des Flä-
chenwidmungsplanes erst nach Vorliegen der
aufsichtsbehördlichen Genehmigung für die
Änderung des örtlichen Raumordnungskon-
zeptes aufsichtsbehördlich genehmigt werden.

(3) Wird der Änderung des Flächenwid-
mungsplanes die aufsichtsbehördliche Geneh-
migung nicht innerhalb von drei Monaten nach
der vollständigen Vorlage des geänderten Pla-
nes und der sonstigen Unterlagen versagt, so
gilt mit dem Ablauf dieser Frist die Genehmi-
gung als erteilt. In den Fällen des Abs. 2 gilt die
aufsichtsbehördliche Genehmigung erst als er-
teilt, wenn diese nicht innerhalb eines Monats
nach Vorliegen der aufsichtsbehördlichen Ge-
nehmigung für die Änderung des örtlichen
Raumordnungskonzeptes versagt wird. Die
Landesregierung hat der Gemeinde eine mit
dem Genehmigungsvermerk versehene Ausfer-
tigung der Änderung des Flächenwidmungs-
planes zu übersenden.“

42. Der Abs. 3 des § 73 hat zu lauten:
„(3) Das Umlegungsgebiet darf nur zusam-

menhängende oder lediglich durch Verkehrs-
flächen voneinander getrennte Grundflächen,
die als Bauland, Sonderflächen oder Vorbe-
haltsflächen gewidmet sind, umfassen.“

43. Im Abs. 1 des § 77 werden im zweiten
Satz die Worte „nach § 19 der Tiroler Bauord-
nung“ aufgehoben.

44. Der Abs. 4 des § 77 hat zu lauten:
„(4) Der Eigentümer eines Grundstückes oder

Grundstücksteiles, für den sich durch das Um-
legungsverfahren kein Vorteil oder nur ein ge-
ringer Vorteil im Hinblick auf die bauliche Nutz-
barkeit oder die verkehrsmäßige Erschließung
des betreffenden Grundstückes bzw. Grund-
stücksteiles ergibt, ist von der Verpflichtung zur
Grundaufbringung nach den Abs. 1 und 2 ganz
oder zu einem entsprechenden Teil zu befreien.“

45. Im Abs. 1 des § 78 hat die lit. e zu lauten:
„e) Anstelle von Grundstücken oder Grund-

stücksteilen, die als Bauland oder als Sonder-
flächen gewidmet sind, sind Grundstücke zu-
zuweisen, die als Bauland derselben Art bzw.
als Sonderflächen mit demselben Verwen-
dungszweck gewidmet sind. Dies gilt nicht,
wenn der Grundeigentümer der Zuweisung
eines anderweitig gewidmeten Grundstückes
ausdrücklich zustimmt. Vorbehaltsflächen für
Anlagen nach § 77 Abs. 3 erster Satz dürfen nur
der Gemeinde zugewiesen werden. Sonstige
Vorbehaltsflächen dürfen nur der Gemeinde
und, soweit dies nicht möglich ist, anderen
Grundeigentümern anstelle von solchen Vorbe-
haltsflächen zugewiesen werden. Vorbehalts-
flächen für objektgeförderte Wohnbauten dür-
fen auch Bauträgern, die solche Wohnbauten er-
richten, zugewiesen werden.“

46. Im Abs. 1 des § 78 wird in der lit. f der
zweite Satz aufgehoben.

47. § 82 hat zu lauten:

„§ 82
Erschließungsplan

(1) Die Gemeinde hat gleichzeitig mit der
Auflegung des Entwurfes über die Neuregelung
der Grundstücksordnung den Entwurf eines Be-
bauungsplanes für das Umlegungsgebiet zur
allgemeinen Einsicht aufzulegen. In diesem Be-
bauungsplan sind jedenfalls die Straßenflucht-
linien der Straßen nach § 54 Abs. 1 und der Stra-
ßen, die der inneren Erschließung des Umle-
gungsgebietes dienen, festzulegen (Erschlie-
ßungsplan). Für das Verfahren zur Erlassung
oder Änderung des Erschließungsplanes gelten
die §§ 66, 68 und 69. Im übrigen gelten für die
Bebauungsplanung im Umlegungsgebiet die
Bestimmungen über Bebauungspläne im vier-
ten Abschnitt des zweiten Teiles dieses Ge-
setzes. Der Erschließungsplan kann auch in
einem mit dem allgemeinen Bebauungsplan
oder einem Bebauungsplan mit den Festlegun-
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gen des allgemeinen und ergänzenden Bebau-
ungsplanes nach § 56 Abs. 3 erlassen werden.
Die Umlegungsbehörde ist hinsichtlich der für
das Umlegungsgebiet erlassenen Bebauungs-
pläne im Verfahren nach § 114 der Tiroler Ge-
meindeordnung 1966, LGBl. Nr. 4, in der je-
weils geltenden Fassung zu hören.

(2) Mit dem Inkrafttreten eines Bebauungs-
planes mit den Festlegungen des Erschlie-
ßungsplanes treten für das Umlegungsgebiet
oder Teile des Umlegungsgebietes allenfalls be-
stehende Bebauungspläne außer Kraft.

(3) Die Gemeinde und die Umlegungs-
behörde haben die Ausarbeitung der Entwürfe
von Bebauungsplänen und des Entwurfes über
die Neuregelung der Grundstücksordnung so-
wie die Verfahren auf geeignete Weise zu ko-
ordinieren.“

48. Der Abs. 1 des § 83 hat zu lauten:
„(1) Ist zum Zweck der Durchführung des

Umlegungsverfahrens eine Änderung des Flä-
chenwidmungsplanes im Umlegungsgebiet er-
forderlich, so hat die Gemeinde gleichzeitig mit
der Auflegung des Entwurfes über die Neure-
gelung der Grundstücksordnung auch einen
entsprechenden Entwurf über die Änderung des
Flächenwidmungsplanes zur allgemeinen Ein-
sicht aufzulegen.“

49. Der Abs. 2 des § 83 wird aufgehoben. Die
bisherigen Abs. 3 und 4 des § 83 erhalten die
Absatzbezeichnungen „(2)“ und „(3)“.

50. Im Abs. 2 des § 84 hat der erste Satz zu
lauten:

„Der Umlegungsbescheid darf erst nach dem
Inkrafttreten eines Bebauungsplanes mit den
Festlegungen des Erschließungsplanes erlassen
werden.“

51. Im Abs. 3 des § 86 hat der erste Satz zu
lauten:

„Der Bescheid mit der Genehmigung nach
Abs. 1 zweiter Satz oder der Feststellung nach
Abs. 2 dritter Satz darf erst nach dem Inkraft-
treten eines Bebauungsplanes mit den Festle-
gungen des Erschließungsplanes und, soweit
der Umlegungsvertrag oder das Umlegungs-
übereinkommen auch eine Änderung des Flä-
chenwidmungsplanes im Sinne des § 83 Abs. 1
erfordert, überdies erst nach dem Inkrafttreten
der Änderung des Flächenwidmungsplanes er-
lassen werden.“

52. Der Abs. 4 des § 87 hat lauten:
„(4) Mit der Einstellung des Umlegungsver-

fahrens treten ein allfälliger Bebauungsplan mit
den Festlegungen des Erschließungsplanes und
ein allfälliger geänderter Flächenwidmungs-
plan nach § 83 außer Kraft. Gleichzeitig treten

die zuvor bestandenen Bebauungspläne und
Widmungen wieder in Kraft.“

53. Der Abs. 1 des § 93 hat zu lauten:
„(1) Zur Unterstützung der Gemeinden bei

der Verwirklichung der Ziele der örtlichen
Raumordnung und der Festlegungen der örtli-
chen Raumordnungskonzepte wird der Tiroler
Bodenbeschaffungsfonds – im folgenden kurz
Bodenbeschaffungsfonds genannt – errichtet.“

54. Im Abs. 4 des § 99 hat der erste Satz zu
lauten:

„Das Kuratorium ist vom Vorsitzenden nach
Bedarf, mindestens jedoch zweimal jährlich
einzuberufen.“

55. Die Überschrift des § 106 hat zu lauten:
„Bestehende Entwicklungs-

programme, Änderung von Raum-
ordnungsprogrammen“

56. Im § 106 wird folgende Bestimmung als
Abs. 3 angefügt:

„(3) Anläßlich der Ausarbeitung der örtlichen
Raumordnungskonzepte nach § 108 Abs. 1 dür-
fen Raumordnungsprogramme nach § 7 Abs. 1
lit. a auch dann geändert werden, wenn sie zum
aufgelegten Entwurf eines örtlichen Raumord-
nungskonzeptes im Widerspruch stehen und die
mit den betreffenden Festlegungen des örtlichen
Raumordnungskonzeptes verfolgten örtlichen
Raumordnungsinteressen den mit dem Raum-
ordnungsprogramm verfolgten überörtlichen
Raumordnungsinteressen unter Bedachtnahme
auf die jeweiligen Raumordnungsziele zumin-
dest gleichwertig sind. Das Verfahren nach § 12
Abs. 3 kann entfallen, wenn im aufgelegten Ent-
wurf des örtlichen Raumordnungskonzeptes auf
den bestehenden Planungswiderspruch hinge-
wiesen wird. Vor der Änderung des Raumord-
nungsprogrammes ist die betreffende Unter-
gruppe des Raumordnungsbeirates (§ 21) zu
hören.“

57. Im Abs. 2 des § 108 werden folgende
Sätze angefügt:

„Für das Verfahren zur Änderung des Flä-
chenwidmungsplanes nach Abs. 1 zweiter Satz
gelten die §§ 65, 67 und 68. § 69 Abs. 2 und 3
gilt nicht für Änderungen des Flächenwid-
mungsplanes, die vor dem Inkrafttreten des
nach Abs. 1 zweiter Satz neu erlassenen oder
geänderten Flächenwidmungsplanes erfolgen.“

58. Im Abs. 3 des § 108 hat der erste Satz zu
lauten:

„Anläßlich der Änderung des Flächenwid-
mungsplanes nach Abs. 1 zweiter Satz ist der
gesamte Flächenwidmungsplan entsprechend
dem § 29 Abs. 2 und 3 und der Verordnung nach
§ 29 Abs. 4 neu zu fassen und zu erstellen.“
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59. Im Abs. 1 des § 114 hat der zweite Satz
zu lauten:

„Sie treten mit der Erlassung des allgemei-
nen Bebauungsplanes für die betreffenden
Grundflächen außer Kraft.“

60. § 116 wird aufgehoben.

Artikel II
(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. März 1998 in

Kraft.
(2) Art. I Z. 11 bis 20 ist auch auf die im Zeit-

punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes beste-
henden Widmungen anzuwenden. Bei Gebäu-
den im Freiland, die im Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes bereits abgebrochen

oder sonst zerstört sind, beginnt der Lauf der
Frist nach § 42 Abs. 3 in der Fassung des Art. I
Z. 15 mit diesem Zeitpunkt.

(3) § 69 Abs. 3 in der Fassung des Art. I Z. 41
ist auf jene Fälle, in denen die Beschlußfassung
über die Änderung des Flächenwidmungspla-
nes vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes er-
folgt ist, nicht anzuwenden.

(4) Art. I Z. 42 bis 52 ist auf die im Zeitpunkt
des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängigen
Umlegungsverfahren nicht anzuwenden.

(5) Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes im Amt befindlichen Organe des
Bodenbeschaffungsfonds bleiben bis zum Ab-
lauf ihrer Amtsdauer als Organe des Tiroler
Bodenbeschaffungsfonds im Amt.

Der Landtagspräsident:
Mader

Der Landeshauptmann:
Weingartner

Das Mitglied der Landesregierung:
Streiter

Der Landesamtsdirektor:
Arnold

22. Gesetz vom 11. Dezember 1997 über die Erhebung von Aus-
gleichsabgaben sowie von Erschließungs- und Gehsteigbeiträgen
(Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz)

Der Landtag hat beschlossen:
1. A b s c h n i t t

Allgemeine Bestimmungen
§ 1

Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz regelt die Erhebung von: 
a) Ausgleichsabgaben im Falle der Befreiung

von der Verpflichtung zur Schaffung von Ab-
stellmöglichkeiten nach § 8 Abs. 6 der Tiroler
Bauordnung 1998, LGBl. Nr. 15, in der jeweils
geltenden Fassung;

b) Beiträgen zu den Kosten der Verkehrser-
schließung (Erschließungsbeitrag);

c) Beiträgen zu den Kosten der Errichtung
von Gehsteigen (Gehsteigbeitrag).

(2) Die Abgaben nach Abs. 1 sind ausschließ-
liche Gemeindeabgaben.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Bauplatz ist ein Grundstück, auf dem ein
Gebäude errichtet werden soll oder besteht.
Grundstück ist eine Grundfläche, die im Grund-
steuerkataster oder im Grenzkataster mit einer
eigenen Nummer bezeichnet ist oder die in

einem Zusammenlegungsverfahren als Grund-
abfindung gebildet wurde.

(2) Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden
verbundene Anlagen, zu deren fachgerechten
Herstellung bautechnische Kenntnisse erfor-
derlich sind.

(3) Gebäude sind überdeckte, allseits oder
überwiegend umschlossene bauliche Anlagen,
die von Menschen betreten werden können und
die dazu bestimmt sind, dem Schutz von Men-
schen, Tieren oder Sachen zu dienen, soweit sie
der Tiroler Bauordnung 1998 unterliegen oder
auf Grund des § 1 Abs. 3 lit. a oder b der Tiro-
ler Bauordnung 1998 von deren Geltungsbe-
reich ausgenommen sind. Städel, die landwirt-
schaftlichen Zwecken dienen, Bienenhäuser,
auf Sonderflächen nach § 47 des Tiroler Raum-
ordnungsgesetzes 1997 zulässige Gebäude und
bauliche Anlagen vorübergehenden Bestandes
im Sinne des § 44 der Tiroler Bauordnung 1998
gelten nicht als Gebäude.

(4) Baumasse ist der durch ein Gebäude um-
baute Raum. Die Baumasse ist geschoßweise zu
ermitteln, wobei bei Räumen mit einer lichten
Höhe von mehr als 3,50 m der diese Höhe über-
steigende Teil außer Betracht bleibt. Der um-
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baute Raum ist jener Raum, der durch das Fuß-
bodenniveau des untersten Geschoßes und durch
die Außenhaut des Gebäudes oder, soweit eine
Umschließung nicht besteht, durch die gedachte
lotrechte Fläche in der Flucht der anschließen-
den Außenhaut begrenzt wird. Geschoße, die das
Dach berühren, (Dachgeschoße) sind nur zu
berücksichtigen, wenn über mehr als der Hälfte
der Grundfläche eines solchen Geschoßes der
Senkrechtabstand vom Fußboden zur Dachhaut
mehr als 2,70 m beträgt.

(5) Zeitgemäße Gehsteige sind Gehsteige,
die mit einem staubfreien Belag auf frostsiche-
rem Unterbau ausgestattet sind.

(6) Baubeginn ist der Tag, an dem mit den
Erd- oder Bauarbeiten, die der Herstellung der
baulichen Anlage dienen, begonnen wird.

2. A b s c h n i t t
Ausgleichsabgabe

§ 3
Abgabengegenstand, Zweckwidmung

Die Gemeinden werden ermächtigt, für jede
Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung nach
§ 8 Abs. 6 der Tiroler Bauordnung 1998 erteilt
wird, eine Ausgleichsabgabe zu erheben.

§ 4
Abgabenschuldner

(1) Abgabenschuldner ist der Eigentümer des
Bauplatzes, auf dem die bauliche Anlage, hin-
sichtlich der die Befreiung erteilt wurde, er-
richtet wird bzw. besteht.

(2) Bei baulichen Anlagen auf fremdem
Grund ist der Eigentümer der baulichen Anlage,
im Falle eines Baurechtes der Bauberechtigte
Abgabenschuldner.

§ 5
Bemessungsgrundlage
und Höhe der Abgabe

(1) Die Ausgleichsabgabe beträgt für jede
Abstellmöglichkeit, für die eine Befreiung er-
teilt wird, das Zwanzigfache, wenn jedoch auf
Grund einer Verordnung nach § 8 Abs. 5 zwei-
ter Satz der Tiroler Bauordnung 1998 Park-
decks oder unterirdische Garagen errichtet wer-
den müssen, das Sechzigfache des Erschlie-
ßungskostenfaktors.

(2) Die Landesregierung hat durch Verord-
nung für jede Gemeinde den Erschließungs-
kostenfaktor festzulegen. Dieser setzt sich zu-
sammen aus

a) den Kosten für die Herstellung von einem
Quadratmeter staubfreier Fahrbahnfläche mitt-

lerer Befestigung im ebenen Gelände mit Ober-
flächenentwässerung im landesweiten Durch-
schnitt und

b) 10 v. H. des ortsüblichen Durchschnitts-
preises für einen Quadratmeter bebaubaren
Grundes in der jeweiligen Gemeinde.

§ 6
Entstehen des Abgabenanspruches, 

Vorschreibung
(1) Der Abgabenanspruch entsteht mit dem

Eintritt der Rechtskraft des Befreiungsbeschei-
des. Dieser Zeitpunkt ist auch für die Bemes-
sung der Ausgleichsabgabe maßgebend.

(2) Die Ausgleichsabgabe ist in den Fällen
des § 8 Abs. 1 der Tiroler Bauordnung 1998
nach dem Baubeginn vorzuschreiben. In diesen
Fällen beginnt die Verjährungsfrist nach § 155
lit. a der Tiroler Landesabgabenordnung, LGBl.
Nr. 34/1984, in der jeweils geltenden Fassung
mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Bau be-
gonnen wurde, und die Verjährungsfrist nach
§ 156 Abs. 3 der Tiroler Landesabgabenord-
nung mit dem Baubeginn.

3. A b s c h n i t t
Erschließungsbeitrag

§ 7
Abgabengegenstand, 

Erschließungsbeitragssatz
(1) Die Gemeinden werden ermächtigt, im

Falle des Neubaus eines Gebäudes oder der 
Änderung eines Gebäudes, durch die seine Bau-
masse vergrößert wird, einen Erschließungs-
beitrag zu erheben. Verlieren Gebäude im Sinne
des § 2 Abs. 3 zweiter Satz oder Teile davon
ihren Verwendungszweck durch bauliche Än-
derungen, so gilt dies als Neubau.

(2) Die Erhebung des Erschließungsbei-
trages erfolgt durch Festlegung des Erschlie-
ßungsbeitragssatzes (Abs. 3).

(3) Der Erschließungsbeitragssatz ist ein
Prozentsatz des Erschließungskostenfaktors
nach § 5 Abs. 2. Er ist von der Gemeinde durch
Verordnung einheitlich für das gesamte Ge-
meindegebiet festzulegen. Die Höhe des Er-
schließungsbeitragssatzes hat sich nach der von
der Gemeinde zu tragenden Straßenbaulast zu
richten und darf 5 v. H. des Erschließungs-
kostenfaktors nicht überschreiten.

§ 8
Abgabenschuldner

(1) Abgabenschuldner ist der Eigentümer des
Bauplatzes, auf dem der Neubau errichtet wird
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oder das Gebäude, dessen Baumasse vergrößert
wird, besteht.

(2) Abweichend von Abs. 1 ist bei Neubau-
ten oder Gebäuden auf fremdem Grund der
Eigentümer des Neubaus bzw. des Gebäudes,
im Falle eines Baurechtes der Bauberechtigte
Abgabenschuldner.

§ 9
Bemessungsgrundlage
und Höhe der Abgabe

(1) Der Erschließungsbeitrag ist die Summe
aus dem Bauplatzanteil (Abs. 2) und dem Bau-
massenanteil (Abs. 3).

(2) Der Bauplatzanteil ist das Produkt aus der
Fläche des Bauplatzes in Quadratmetern und
150 v. H. des Erschließungsbeitragssatzes. Bei
Bauplätzen, die als Freiland oder als Sonder-
flächen nach § 44, § 45 oder § 46 des Tiroler
Raumordnungsgesetzes 1997 gewidmet sind,
und bei Bauplätzen für Gebäude, die nach § 1
Abs. 3 lit. a oder b der Tiroler Bauordnung 1998
von deren Geltungsbereich ausgenommen sind,
tritt die durch das Gebäude überbaute Fläche
samt der Fläche eines daran anschließenden
Randes, dessen Tiefe in sinngemäßer Anwen-
dung des § 6 Abs. 1 lit. a der Tiroler Bauord-
nung 1998 zu ermitteln ist, an die Stelle der
Fläche des Bauplatzes.

(3) Der Baumassenanteil ist
a) im Falle des Neubaus eines Gebäudes das

Produkt aus der Baumasse des Gebäudes,
b) im Falle der Änderung eines Gebäudes,

durch die seine Baumasse vergrößert wird, das
Produkt aus der zusätzlich geschaffenen Bau-
masse,
jeweils in Kubikmetern und 70 v. H. des Er-
schließungsbeitragssatzes. Die Baumasse land-
wirtschaftlicher Wirtschaftsgebäude oder ent-
sprechend genutzter Gebäudeteile ist nur zur
Hälfte anzurechnen. Verlieren jedoch solche
Gebäude oder Gebäudeteile diesen Verwen-
dungszweck durch bauliche Änderungen, so gilt
dies als Vergrößerung der Baumasse im Aus-
maß der Hälfte der tatsächlichen Baumasse. Als
Vergrößerung der Baumasse gilt weiters der
Ausbau des Dachgeschoßes von Gebäuden, für
die ein Erschließungsbeitrag unter Zugrunde-
legung der betreffenden Teile des Dachge-
schoßes noch nicht entrichtet wurde.

(4) Soweit der Abgabenschuldner oder einer
seiner Rechtsvorgänger auf Grund privatrecht-
licher Vereinbarungen mit der Gemeinde Auf-
wendungen für die Verkehrserschließung des
betreffenden Bauplatzes erbracht hat, sind 

diese bei der Vorschreibung des Erschließungs-
beitrages entsprechend zu berücksichtigen.

§ 10
Bemessungsgrundlage bei

Grundstücksänderungen, Rückzahlung
(1) Wird der Bauplatz vor der Vorschreibung

des Erschließungsbeitrages vergrößert oder ver-
kleinert, so ist der Bauplatzanteil außer bei Bau-
plätzen im Sinne des § 9 Abs. 2 zweiter Satz von
der gegenüber dem Zeitpunkt der Entstehung
des Abgabenanspruches geänderten Fläche des
Bauplatzes zu ermitteln.

(2) Wird der Bauplatz nach der Vorschrei-
bung des Erschließungsbeitrages vergrößert, so
ist außer bei Bauplätzen im Sinne des § 9 Abs. 2
zweiter Satz ein Erschließungsbeitrag zu ent-
richten, der dem Bauplatzanteil für jene Fläche
entspricht, um die der Bauplatz vergrößert 
wurde.

(3) Wird der Bauplatz nach der Vorschrei-
bung des Erschließungsbeitrages verkleinert,
so ist, sofern der abgetrennte Grundstücksteil
dauerhaft einer Verwendung zugeführt wird,
die dem neuerlichen Entstehen eines Abgaben-
anspruches entgegensteht, auf Antrag des Ab-
gabenschuldners oder seines Rechtsnachfol-
gers der Betrag, der dem Bauplatzanteil für die
Fläche des Trennstückes entspricht, zurückzu-
zahlen. Anderenfalls ist die Fläche des Trenn-
stückes bei einem neuerlich entstehenden Ab-
gabenanspruch nicht zu berücksichtigen. 

(4) Der Rückzahlungsanspruch nach Abs. 3
entsteht mit der grundbücherlichen Durchfüh-
rung der betreffenden Grundstücksänderung.
Die Höhe des Rückzahlungsanspruches ver-
mindert sich mit jedem vollen Jahr nach der Vor-
schreibung des Erschließungsbeitrages um 20 v.
H. des ursprünglichen Betrages. Hat sich zwi-
schen der Vorschreibung des Erschließungs-
beitrages und dem Entstehen des Rückzah-
lungsanspruches der vom Österreichischen
Statistischen Zentralamt verlautbarte Verbrau-
cherpreisindex oder ein jeweils an seine Stelle
tretender Index um mehr als 5 v. H. geändert, so
ist diese Änderung zu berücksichtigen. Anträge
auf Rückzahlung können bis zum Ablauf des
dem Entstehen des Rückzahlungsanspruches
fünftfolgenden Kalenderjahres gestellt werden.

§ 11
Bemessungsgrundlage bei

Änderungen des Baubestandes
(1) Wird auf einem Bauplatz, für den bereits

ein Erschließungsbeitrag nach diesem Gesetz
oder nach früheren Rechtsvorschriften unter
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Zugrundelegung der Gesamtfläche des Bau-
platzes entrichtet wurde, ein Neubau errichtet
oder ein Gebäude so geändert, daß seine Bau-
masse vergrößert wird, so ist nur ein dem Bau-
massenanteil entsprechender Erschließungs-
beitrag zu entrichten. 

(2) Wird auf einem Bauplatz, für den noch
kein Erschließungsbeitrag oder ein Erschlie-
ßungsbeitrag nach diesem Gesetz oder nach
früheren Rechtsvorschriften unter Zugrunde-
legung nur einer Teilfläche des Bauplatzes ent-
richtet wurde, auf dem aber bereits ein oder
mehrere Gebäude bestehen, ein Neubau errich-
tet oder ein Gebäude so geändert, daß seine
Baumasse vergrößert wird, so ist ein Erschlie-
ßungsbeitrag zu entrichten, der dem Baumas-
senanteil sowie einem Bauplatzanteil ent-
spricht, der sich unter Zugrundelegung jener
Teilfläche des Bauplatzes ergibt, die sich zur
Gesamtfläche des Bauplatzes verhält wie die
dem Baumassenanteil zugrunde liegende Bau-
masse zur Summe aus dieser Baumasse und der
Baumasse des bestehenden Gebäudes oder der
bestehenden Gebäude. Insgesamt darf dem
Bauplatzanteil jedoch höchstens die Gesamt-
fläche des Bauplatzes zugrunde gelegt werden.

(3) Wird im Falle des Abbruchs oder der 
sonstigen Zerstörung eines Gebäudes oder Ge-
bäudeteiles, dessen Baumasse bereits Grund-
lage für die Vorschreibung eines Erschließungs-
beitrages nach diesem Gesetz oder nach frühe-
ren Rechtsvorschriften war, dieses (dieser) wie-
der aufgebaut oder auf demselben Bauplatz
sonst ein Neubau errichtet oder ein Gebäude so
geändert, daß seine Baumasse vergrößert wird,
so ist der Baumassenanteil von der um die Bau-
masse des zerstörten Gebäudes oder Gebäude-
teiles verminderten Baumasse zu ermitteln.

§ 12
Entstehen des Abgabenanspruches, 

Vorschreibung
(1) Der Abgabenanspruch entsteht bei be-

willigungspflichtigen Bauvorhaben mit dem
Eintritt der Rechtskraft der Baubewilligung, bei
anzeigepflichtigen Bauvorhaben mit dem Zeit-
punkt, in dem auf Grund des § 28 Abs. 2 der
Tiroler Bauordnung 1998 mit der Ausführung
des angezeigten Bauvorhabens begonnen wer-
den darf, und bei allen anderen Bauvorhaben
mit dem Baubeginn.

(2) Bei Grundstücksänderungen nach § 10
Abs. 2 entsteht der Abgabenanspruch mit der
grundbücherlichen Durchführung der Grund-
stücksänderung.

(3) Bei bewilligungspflichtigen und anzei-
gepflichtigen Bauvorhaben ist der Erschlie-
ßungsbeitrag nach dem Baubeginn vorzu-
schreiben. Dabei gilt § 6 Abs. 2 zweiter Satz
sinngemäß.

4. A b s c h n i t t
Gehsteigbeitrag

§ 13
Abgabengegenstand, 
Gehsteigbeitragssatz

(1) Die Gemeinden werden ermächtigt, 
a) im Falle des Neubaus eines Gebäudes oder

der Änderung eines Gebäudes, durch die seine
Baumasse vergrößert wird,

b) im Falle, daß ein Bauplatz, auf dem ein
Gebäude bereits besteht und für den nicht be-
reits ein Gehsteigbeitrag nach diesem Gesetz
oder nach früheren Rechtsvorschriften oder ein
Kostenersatz nach § 68 der Bauordnung der
Landeshauptstadt Innsbruck, LGBl. Nr. 31/
1896, in der Fassung vor der Novelle LGBl.
Nr. 22/1969 entrichtet wurde, unmittelbar oder
über eine Privatstraße durch eine Verkehrs-
fläche, auf der ein zeitgemäßer Gehsteig noch
nicht errichtet wurde, erschlossen ist, 
einen Gehsteigbeitrag zu erheben. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für landwirtschaftliche
Wirtschaftsgebäude oder entsprechend ge-
nutzte Gebäudeteile. Verlieren jedoch solche
Gebäude oder Gebäude im Sinne des § 2 Abs. 3
zweiter Satz oder Teile davon ihren Verwen-
dungszweck durch bauliche Änderungen, so
gilt dies als Neubau.

(3) Die Erhebung des Gehsteigbeitrages er-
folgt durch Festlegung des Gehsteigbeitrags-
satzes (Abs. 4).

(4) Der Gehsteigbeitragssatz ist von der 
Gemeinde durch Verordnung einheitlich für 
das gesamte Gemeindegebiet festzulegen. Die
Höhe des Gehsteigbeitragssatzes hat sich nach
der von der Gemeinde für die Errichtung von
Gehsteigen zu tragenden Straßenbaulast zu
richten und darf 1 v. H. der durchschnittlichen
Kosten für die Herstellung von einem Quadrat-
meter zeitgemäßer Gehsteigfläche in der Ge-
meinde nicht übersteigen.

§ 14
Abgabenschuldner

(1) Abgabenschuldner ist
a) im Falle des § 13 Abs. 1 lit. a der Ei-

gentümer des Bauplatzes, auf dem der Neubau
errichtet wird oder das Gebäude, dessen Bau-
masse vergrößert wird, besteht,
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b) im Falle des § 13 Abs. 1 lit. b der Eigen-
tümer des Bauplatzes, auf dem das Gebäude 
besteht.

(2) Abweichend von Abs. 1 ist bei Neubau-
ten oder Gebäuden auf fremdem Grund der
Eigentümer des Neubaus bzw. des Gebäudes,
im Falle eines Baurechtes der Bauberechtigte
Abgabenschuldner.

§ 15
Bemessungsgrundlage
und Höhe der Abgabe

(1) Der Gehsteigbeitrag ist die Summe aus
dem Bauplatzanteil (Abs. 2) und dem Baumas-
senanteil (Abs. 3).

(2) Der Bauplatzanteil ist das Produkt aus der
Fläche des Bauplatzes in Quadratmetern und
150 v. H. des Gehsteigbeitragssatzes. Im Falle
des § 13 Abs. 1 lit. b ist bei Baugrundstücken,
die auf Grund der vermessungsrechtlichen Vor-
schriften vor dem Inkrafttreten des Vermes-
sungsgesetzes, BGBl. Nr. 306/1968, gebildet
worden sind, der Ermittlung des Bauplatzan-
teiles auch die Fläche der demselben Eigen-
tümer gehörenden unmittelbar angrenzenden
Grundstücke, auf die die Mindestabstands-
flächen nach § 6 Abs. 1 lit. a oder b der Tiroler
Bauordnung 1998 fallen, zugrunde zu legen. Im
übrigen gilt § 9 Abs. 2 zweiter Satz sinngemäß.

(3) Der Baumassenanteil ist 
a) im Falle des Neubaus eines Gebäudes oder

im Falle des § 13 Abs. 1 lit. b das Produkt aus
der Baumasse des Gebäudes,

b) im Falle der Änderung eines Gebäudes,
durch die seine Baumasse vergrößert wird, das
Produkt aus der zusätzlich geschaffenen Bau-
masse,
jeweils in Kubikmetern und 70 v. H. des Geh-
steigbeitragssatzes. Die Baumasse von Fabriks-
und Werkstättengebäuden, von Lagerhallen und
dergleichen oder entsprechend genutzten Ge-
bäudeteilen ist nur zu einem Drittel anzurech-
nen. Verlieren solche Gebäude oder Gebäude-
teile jedoch diesen Verwendungszweck durch
bauliche Änderungen, so gilt dies als Vergröße-
rung der Baumasse im Ausmaß von zwei Drit-
teln der tatsächlichen Baumasse.

(4) § 9 Abs. 3 vierter Satz und 4, § 10 und
§ 11 gelten sinngemäß.

§ 16
Entstehen des Abgabenanspruches, 

Vorschreibung
(1) Der Abgabenanspruch entsteht
a) im Falle des § 13 Abs. 1 lit. a bei bewilli-

gungspflichtigen Bauvorhaben mit dem Eintritt

der Rechtskraft der Baubewilligung, bei an-
zeigepflichtigen Bauvorhaben mit dem Zeit-
punkt, in dem auf Grund des § 28 Abs. 2 der
Tiroler Bauordnung 1998 mit der Ausführung
des angezeigten Bauvorhabens begonnen wer-
den darf, und bei allen anderen Bauvorhaben
mit dem Baubeginn;

b) im Falle des § 13 Abs. 1 lit. b mit der Fer-
tigstellung eines zeitgemäßen Gehsteiges auf
zumindest einer Seite der betreffenden Ver-
kehrsfläche.

(2) Bei Grundstücksänderungen nach § 10
Abs. 2 entsteht der Abgabenanspruch mit der
grundbücherlichen Durchführung der Grund-
stücksänderung.

(3) Bei bewilligungspflichtigen und anzei-
gepflichtigen Bauvorhaben ist der Gehsteig-
beitrag nach dem Baubeginn vorzuschreiben.
Dabei gilt § 6 Abs. 2 zweiter Satz sinngemäß.

(4) Im Falle des § 13 Abs. 1 lit. b ist der Geh-
steigbeitrag beginnend mit dem dem Entstehen
des Abgabenanspruches folgenden Kalender-
jahr jährlich in fünf gleichen Teilbeträgen vor-
zuschreiben. In diesem Fall beginnt die Verjäh-
rungsfrist nach § 155 lit. a der Tiroler Landes-
abgabenordnung mit dem Ablauf des Jahres, in
dem der betreffende Teilbetrag vorzuschreiben
war, und die Verjährungsfrist nach § 156 Abs. 3
der Tiroler Landesabgabenordnung mit dem 
Beginn dieses Jahres. 

5. A b s c h n i t t
Schluß- und Übergangsbestimmungen, 

Inkrafttreten
§ 17

Gesetzliches Pfandrecht
Für die in diesem Gesetz geregelten Abga-

ben samt Nebengebühren haftet auf dem je-
weiligen Bauplatz, der jeweiligen baulichen
Anlage oder dem jeweiligen Baurecht ein ge-
setzliches Pfandrecht.

§ 18
Eigener Wirkungsbereich 

der Gemeinde
Die Angelegenheiten der Gemeinde nach

diesem Gesetz sind solche des eigenen Wir-
kungsbereiches.

§ 19
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. März 1998 in
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Gesetz über die Er-
hebung einer Abgabe für die erstmalige Her-
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stellung zeitgemäßer Gehsteige in der Landes-
hauptstadt Innsbruck, LGBl. Nr. 23/1969, außer
Kraft.

(3) Auf Abgaben, bei denen der Abgabenan-

spruch vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
entstanden ist, sind die bisher in Geltung ge-
standenen Rechtsvorschriften weiterhin an-
zuwenden.
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